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1. Grundlagen der Planung 
 
1.1 Planungsanlass und Erforderlichkeit 
 
Nach wie vor gibt es eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in beiden Stadt-
teilen der Kreisstadt Steinfurt. Aus diesem Grund ist die Kreisstadt Steinfurt bestrebt entspre-
chende Flächen zu entwickeln. Dabei wird auch intensiv nach Flächen gesucht, die kurzfristig 
zur Verfügung stehen. 
 
Es wurden alle Baugebiete, die in Steinfurt in der jüngeren Vergangenheit erschlossen wurden 
und auch die noch unbebauten Flächen in beiden Stadtteilen betrachtet und dahingehend be-
wertet, ob hier kurzfristig eine Entwicklung zu Bauland erfolgen kann. Die Bewertung führte 
dazu, dass die aktuell zur Verfügung stehenden Grundstücke den tatsächlichen Bedarf an den 
Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppel-, Reihen- und auch einigen Mehrfamilien-
häusern nur sehr kurzfristig decken können. Insofern besteht nunmehr das Erfordernis, nach 
mehreren Jahren wiederum landwirtschaftlich genutzte Flächen im Außenbereich in Anspruch 
zu nehmen. Nur so kann dem Belang des § 1 (6), Nr. 2 BauGB Rechnung getragen werden. 
Somit ist in diesem Fall dem vorgenannten Belang die Vorgabe des § 1 (5), S.3 BauGB vor-
zuziehen. 
 
Mit Datum vom 19.11.2019 wurde durch die Kreisstadt Steinfurt eine Anfrage nach § 34       
Landesplanungsgesetz bei der Bezirksregierung Münster gestellt, mit dem Ziel, auf den jetzt 
in Rede stehenden Flächen ein neues Wohngebiet zu entwickeln. Mit Schreiben vom 
03.12.2019 wurde der zusätzlichen Baufläche durch die Bezirksregierung Münster grundsätz-
lich zugestimmt. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Kreisstadt Steinfurt stellt für den Bereich der geplan-
ten Wohnbaufläche zurzeit eine „Sonderbaufläche“ (S) mit der Zweckbestimmung „Kfz-Han-
del, Kfz-Werkstätten und Kfz-Zubehör“ und eine „öffentliche Grünfläche“ als Abgrenzung zur 
freien Landschaft in einer Tiefe von insgesamt ca. 140 m dar. Östlich daran angrenzend ist 
eine „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Erschließung des neuen Wohngebietes zu schaffen, ist eine Änderung der derzeitigen 
Darstellungen zu „Wohnbaufläche“ (W) erforderlich. Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat daher 
seiner Sitzung am 23.05.2019 beschlossen, die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes 
durchzuführen. Die 79. FNP-Änderung bildet die planungsrechtliche Grundlage für die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 76a „südlich Eichenallee“. Beide Planverfahren sollen mög-
lichst parallel durchgeführt werden. Ziel dieses Verfahrens ist es, der bauwilligen Bevölkerung 
Grundstücke für die Ein- und Zweifamilienhausbebauung, aber auch für Doppel-, Reihen- und 
Mehrfamilienhäuser anbieten zu können. Durch die letztgenannte Wohnform kann eine  
bessere Ausnutzung der Grundstücksflächen erfolgen und gleichzeitig auch der Aspekt des 
schonenden Umgangs mit Grund und Boden (vgl. § 1a (2) BauGB) Berücksichtigung finden. 
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1.2 Planverfahren 
 
Den Beschluss zur Durchführung der 79. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß 
§ 1 (8) BauGB hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 23.05.2019  
gefasst. Gleichzeitig wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden  
gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB beschlossen. 
 
 
1.3 Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes wird wie folgt umgrenzt: 
 
Nordwesten: 
Durch die nordwestliche Grenze des Flurstückes 728; das Flurstück 257 durchschneidend und 
weiter durch ein ca. 130 m langes Teilstück der nordwestlichen Grenze des Flurstückes 720; 
 

Nordosten: 
vom zuvor genannten Punkt, rechtwinklig in südöstlicher Richtung abzweigend, das Flurstück 
720 durchschneidend, bis auf dessen südöstliche Grenze; 
 

Südosten: 
vom zuvor genannten Punkt, in südwestlicher Richtung verlaufend, durch ein ca. 130 m langes 
Teilstück der südöstlichen Grenze des Flurstückes 720; das Flurstück 257 durchschneidend 
und weiter durch die südöstliche Grenze des Flurstückes 728; 
 

Südwesten: 
durch die südwestliche Grenze des Flurstückes 728. 
 
Alle genannten Flurstücke liegen in der Flur 7, Gemarkung Borghorst. 
Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 35.000 m². 
 
 
1.4 Bestandssituation 
 
Das Plangebiet der 79. FNP-Änderung umfasst die bisher landwirtschaftlich genutzten          
Flächen südlich der als „geschützter Landschaftsbestandteil“ ausgewiesenen „Eichenallee in 
Wilmsberg“. 
 
Durch den Änderungsbereich verläuft der „Kuhlenbach“ als klassifiziertes Gewässer 
(WL 1200). Der Kuhlenbach befindet sich im Zuständigkeitsbereich des Unterhaltungsver- 
bandes Burgsteinfurter Aa. 
 
Westlich des Änderungsbereiches verläuft die Altenberger Straße (L 510), von der aus auch 
künftig die Erschließung des Baugebietes erfolgen soll. 
 
Nach Osten hin sind ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Flächen vorhanden. 
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Südlich des Änderungsbereiches befindet sich eine befestigte Ausstellungsfläche eines Auto-
hauses, die auf der Grundlage des ehemaligen Bebauungsplanes Nr. 76 „Autohäuser Wilms-
berg“ entstanden ist. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt in diesem Bereich eine       
„Sonderbaufläche / Zweckbestimmung Kfz-Handel, Kfz-Werkstätten und Kfz-Zubehör“ dar. 
Südlich und östlich der dort vorhandenen Gehölzstrukturen sind landwirtschaftlich genutzte 
Flächen vorhanden. 
 
 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Raumordnung und Landesplanung 
 
Der seit 27.06.2014 wirksame Regionalplan Münsterland stellt für das Plangebiet der 79. FNP-
Änderung einen „Allgemeinen Siedlungsbereich“ (ASB) dar, der in Richtung Osten in einen 
„Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich“ (AFAB) übergeht. Eine klare Abgrenzung zwischen 
ASB und Freiraum, z.B. durch eine naturräumliche Barriere oder eine Straße mit Trennungs-
funktion ist im Regionalplan nicht dargestellt. Insofern kann hierbei die sogenannte "Parzel-
lenunschärfe" des Regionalplans, dessen zeichnerischer Teil Darstellungen im Maßstab 
1:50.000 enthält, angewendet werden. Die siedlungsräumlichen Festlegungen der Regio-
nalpläne sind bereichsscharf, jedoch nicht parzellenscharf, also bezogen auf Grundstücks-
grenzen auszulegen. Der Interpretationsspielraum kann dabei bis rund 100 m (= 2 mm im 
Maßstab 1:50.000) betragen. 
 
Bei der 79. FNP-Änderung wird eine Wohnbaufläche dargestellt, in der im Regionalplan der 
Übergang zwischen ASB und Freiraum dargestellt ist. Dieser ca. 80 - 100 m breite Bereich 
kann aufgrund der o. g. Parzellenunschärfe des Regionalplans als ASB ausgelegt werden. 
Dem Anpassungsgebot gemäß § 1 (4) BauGB wird somit gefolgt. 
 
Im Vorfeld dieser FNP-Änderung wurde die Abstimmung nach § 34 Landesplanungsgesetz 
(LPlG) mit der Bezirksregierung in Münster durchgeführt. Mit Schreiben vom 19.11.2019 wurde 
eine entsprechende Anfrage formuliert, in der nach Stadtteilen getrennt die planerisch vorhan-
denen Reserveflächen einzeln betrachtet und auf deren Verfügbarkeit geprüft wurden. Es ist 
festzustellen, dass die Bauflächen für Ein-und Zweifamilienhäuser, die in den letzten ca. 10 
Jahren rechtsverbindlich überplant wurden, nur noch ganz vereinzelt entsprechende Grund-
stücke zur Verfügung stehen. Einige weitere Flächen stehen auf Grund der Vorstellungen der 
Eigentümer (keine Verkaufsbereitschaft) nicht zur Verfügung. 
 
Auch die aktuelle Studie „Gut Wohnen im Münsterland“ des Pestel Institutes (Hannover, Mai 
2019) sieht neben einem Bedarf an öffentlich geförderten kleineren Wohnungen ebenso einen 
Bedarf von jährlich 50 – 60 Grundstücken für den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern in 
der Kreisstadt Steinfurt. Der vorhandene Bedarf an öffentlich geförderten kleineren Wohnun-
gen soll in den beiden Steinfurter Stadtteilen jeweils möglichst zentrumsnah gedeckt werden. 
 
In der landesplanerischen Stellungnahme der Bezirksregierung Münster vom 03.12.2019 wird 
auf die verschiedenen Ziele der Raumordnung bzw. des LEP NRW hingewiesen, die bei dieser 
Planung zu beachten sind. Eingangs dieses Kapitels ist bereits dargelegt worden, dass das 
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Ziel 2-3 LEP NRW (Entwicklung aus dem ASB) beachtet wird. Weitere zu beachtende Ziele 
des LEP NRW sind demnach: 
 

Ziel 6.1-1 LEP NRW und Ziel 1.1 Regionalplan Münsterland: 
bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung; ggfs. Rücknahme von Bauflächenreserven 
 

Ziel 3.2 Regionalplan Münsterland: 
bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Siedlungsflächen 
 

Ziel 3.3 Regionalplan Münsterland: 
vorrangig Bauflächenreserven des FNP in Anspruch nehmen 
 
Die vorstehend genannten Ziele fordern vor allem eine bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung. 
Entsprechend dieser Vorgabe wurde durch die Bezirksregierung Münster für die Kreisstadt 
Steinfurt ein Bedarf an Siedlungsflächen für Wirtschaft und Wohnen bis zum Jahr 2044 
(Stand: 25.11.2019) von insgesamt 78 ha ermittelt. Diesem Flächenbedarf sind die Bauflä-
chenreserven des Flächennutzungsplanes der Stadt Steinfurt von insgesamt 77 ha (G, M, W) 
gegenüberzustellen. 
In der Regel wäre die Darstellung einer weiteren Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan 
raumordnerisch nur dann möglich, wenn parallel Bauflächen in gleicher Größenordnung (2 ha) 
wieder als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt würden. Der Bezirksregierung Münster 
wurde aber die besondere städtebauliche Situation in Steinfurt im Hinblick auf den Wohnungs-
bedarf und den in Steinfurt schwierigen Verhältnissen zu Entwicklungsmöglichkeiten in der 
landesplanerischen Anfrage gemäß § 34 LPlG aufgezeigt, so dass vorläufig auf eine Flächen-
rücknahme verzichtet werden kann. Diese Thematik ist jedoch zu gegebener Zeit wieder auf-
zugreifen. 
 
 
2.2 Bauleitplanung 
 
Für einen Teilbereich der 79. FNP-Änderung hat es einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
gegeben (Nr. 76 „Autohäuser Wilmsberg“; Rechtskraft am 19.12.2003). Der Bebauungsplan, 
in dessen Geltungsbereich auch die südlich des jetzigen Änderungsbereiches liegende Aus-
stellungsfläche eines Autohauses angelegt wurde, wurde durch ein Urteil des Verwaltungsge-
richtes Münster vom 27.05.2009 für unwirksam erklärt. Die damals parallel zur Bebauungs-
planaufstellung durchgeführte 14. Änderung des Flächennutzungsplanes hat aber weiterhin 
Gültigkeit. Sie stellt in einer Tiefe von ca. 140 m östlich der Altenberger Straße (L 510) eine 
„Sonderbaufläche / Zweckbestimmung Kfz-Handel, Kfz-Werkstätten und Kfz-Zubehör“ und am 
östlichen Rand eine „Grünfläche“ dar. Darüber hinaus ist in östlicher Richtung eine „Fläche für 
die Landwirtschaft“ dargestellt. 
 
Mit der jetzt vorliegenden 79. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrecht-
lich erforderlichen Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76a „südlich 
Eichenallee“ geschaffen werden, um der beschriebenen großen Nachfrage nach Wohnraum 
in Steinfurt nachzukommen. Hierfür ist die Änderung der genannten Flächen in einer Tiefe von 
200 m parallel zur Altenberger Straße (L 510) in eine „Wohnbaufläche“ (W) erforderlich. 
Der noch aufzustellende Bebauungsplan Nr. 76a sieht künftig eine Erschließung von der 
Altenberger Straße ausgehend vor. Die Anbindung soll mit einer zentralen Zufahrt von der 
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L 510 erfolgen und dann im Wohngebiet weiter aufgeteilt werden. Im nördlichen Bereich des 
künftigen Bebauungsplanes soll parallel zur Eichenallee das erforderliche Regenrückhalte- 
becken erstellt werden. 
 
Um dem Entwicklungsgebot gem. § 8 (2) BauGB gerecht zu werden, wird spätestens zur noch 
durchzuführenden Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB der 79. FNP-Änderung im Parallelverfah-
ren der Bebauungsplan Nr. 76a „südlich Eichenallee“ gem. § 2 (1) BauGB aufgestellt. 
 
 
2.3 Fachplanung / sonstige Planvorgaben 
 
Für den Bereich des Kuhlenbaches (WL 1200) ist kein Überschwemmungsgebiet dargestellt. 
Ein Landschaftsplan besteht für das Plangebiet und angrenzende Bereiche nicht. Geschütze 
Landschaftsbestandteile sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
An den Änderungsbereich grenzt nordwestlich der Bereich der „Eichenallee in Wilmsberg“ als 
„Landschaftsgeschützter Bestandteil“ an. Weitere Fachplanungen sind von der 79. FNP- 
Änderung nicht berührt. 
 
 
 
3. Inhalt der Änderung 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Kreisstadt Steinfurt ist der zu ändernde Bereich zur-
zeit als eine „Sonderbaufläche“ (S) mit der „Zweckbestimmung: Kfz-Handel, Kfz-Werkstätten 
und Kfz-Zubehör“ und als eine „öffentliche Grünfläche“ als Abgrenzung zur freien Landschaft 
in einer Tiefe von insgesamt ca. 140 m dargestellt. Östlich daran angrenzend ist mit rund 60 m 
Tiefe und einer Größe von ca. 1 ha eine „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. 
 
Inhalt der 79. FNP-Änderung ist die Änderung dieser Flächendarstellungen in eine „Wohnbau-
fläche“ (W) gemäß § 1 (1) Nr. 1 BauNVO. Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen. 
 
 
 
4. Auswirkung der Planung 
 
4.1 Umweltverträglichkeit / Schutz von Natur und Landschaft 
 
Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen werden in einem Umweltbericht zusammenge-
fasst. Im Umweltbericht werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und 
Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft sowie Orts- und Landschaftsbild gem. 
§ 1 (7) a BauGB beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht zur 79. FNP-Änderung ist als 
Anlage (Teil B der Begründung) beigefügt. 
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4.2 Artenschutz 
 
Bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen und der damit verbundenen möglichen 
Vorbereitung von Eingriffen in Natur und Landschaft sind die artenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) anzuwenden. Dazu sind in § 44 BNatSchG 
so genannte Zugriffsverbote definiert, wonach eine Tötung oder Beschädigung von geschütz-
ten Individuen, eine erhebliche Störung der lokalen Population, eine Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten und eine Beschädigung bzw. Zerstörung von geschützten Pflanzen 
verboten ist. Um diese Verbotstatbestände zu vermeiden, wird auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 76a „südlich Eichenallee“ 
eine Artenschutzvorprüfung durchgeführt. 
 
Für die Erstellung des Umweltberichtes zu dieser 79. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurde eine erste Begehung des Planbereiches vorgenommen. Demnach handelt es sich größ-
tenteils um eine monotone Ackerfläche mit geringer Lebensraumbedeutung. Südlich und im 
Bereich der Altenberger Straße bestehen erhebliche Vernässungen des Bodens so das hier 
Saumbereiche mit aktuell nicht beackerten Flächen von bis zu ca. 8 m Breite entstanden sind. 
Es besteht eine Ruderalvegetation, Brachflächen mit Feuchtezeigern. 
 
Alle Gehölzstrukturen grenzen außerhalb des Plangebietes an, nördlich die geschützte Ei-
chenallee und südöstlich eine Feldhecke. Die Gehölzstrukturen werden durch das Planvorha-
ben nicht unmittelbar beeinträchtigt. Das Plangrundstück wird durch ein Gewässer, den 
Kuhlenbach durchquert. Das Gewässer wird nicht überplant, soll naturnäher ausgestaltet wer-
den. 
 
Es bestehen außer für Freiflächenarten und hier insbesondere die Feldlerche und den Kiebitz 
potentielle Lebensräume auf der Ackerfläche, auch wenn diese durch die angrenzenden 
Höhenstrukturen (Baumreihen, Waldfläche im Osten) deutlich eingeschränkt sind. Die Eichen-
allee besitzt sowohl eine potentielle Quartiersfunktion als auch eine Leitfunktion und ist Jagd-
gebiet für Fledermausarten. Die Feldhecke besitzt Funktionen für zahlreiche Kleinvogelarten. 
Es besteht die potentielle Zerstörung von etwaigen Brutplätzen der Feldlerche und des Kiebit-
zes. Aktuell bestehen keine Hinweise auf diese beiden Arten. 
Da sie als Potentialarten jedoch nicht auszuschließen sind, werden im weiteren Verfahren zum 
Bebauungsplan Kartierungen zu den Arten vorgenommen werden. Gegebenenfalls sind Er-
satzmaßnahmen und Hilfsmaßnahmen für die Arten erforderlich. Vermeidungsmaßnahmen 
sind durch reduzierte Beleuchtungen im Bereich der Eichenallee weitgehend ausschließbar. 
Die ökologische Funktion der Eichenallee bleibt erhalten. Voraussichtlich entstehen keine 
erheblichen negativen Umweltwirkungen auf die Vogelarten Feldlerche und Kiebitz. Dies  
müssen jedoch die weiteren Kartierungen zeigen. Die Beeinträchtigungen der Fledermäuse 
sind vermeidbar. Die Feldhecke im Osten bleibt erhalten, so dass erhebliche Beeinträchti- 
gungen für dort vorkommende Arten nicht zu erwarten sind. 
 
Artenschutzrechtliche Konflikte werden aktuell nicht prognostiziert. Demzufolge werden auch 
keine Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) S. 1 – 3 BNatSchG ausgelöst. 
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4.3 FFH-Verträglichkeit 
 
Das Land NRW hat den Bereich „Bagno mit Steinfurter Aa“ (DE-3810-302) als Schutzgebiet 
nach der EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43 EWG des Rates vom 
21.05.1992) gemeldet. Dieser Bereich umfasst große Teile der Waldbereiche des Bagnos, 
Vorsundern, Westerbrook und des Buchenberges sowie Teile der Steinfurter Aa und den 
Bagno See. Das Gebiet hat eine Größe von 467 ha. Zudem wurde das FFH-Gebiet „Steinfurter 
Aa“ (DE-3910-301) nachgemeldet (31 ha). Weitere Bereiche auf Steinfurter Stadtgebiet  
wurden nicht als FFH- oder Vogelschutzgebiet ausgewiesen. 
 
Der Abstand zwischen dem Plangebiet der 79. FNP-Änderung und dem FFH-Gebiet „Bagno 
mit Steinfurter Aa“ beträgt ca. 3.000 m (Luftlinie). Angesichts dieses Abstands, der beabsich-
tigten Planungen und der Schutzziele und -zwecke des FFH-Gebietes wird nicht von einer 
Beeinträchtigung des Schutzgebietes durch die 79. FNP-Änderung ausgegangen. 
 
 
4.4 Immissionsschutz 
 
Verkehrslärm 
 

Für das geplante Baugebiet wurde im April 2020 ein schalltechnisches Gutachten (Immissi-
onsprognose) erstellt. Dabei wurden die Geräuscheinwirkungen durch den Straßenverkehr auf 
der westlich angrenzenden Altenberger Straße (L 510) untersucht. Grundlage der Untersu-
chungen waren u.a. die sog. DTV-Werte aus 2010 und 2015 oder auch die Shell-Studien und 
weitere Regelwerke. 
Basis der durchgeführten Berechnungen war eine höchstzulässige Geschwindigkeit von 
70 km/h auf der L 510. Das schalltechnische Gutachten kommt demnach zu dem Ergebnis, 
dass zur Tagzeit wird der Orientierungswert um bis zu 12 dB(A) überschritten wird. Ab einem 
Abstand von rund 58 m (EG), 64 m (1. OG) bzw. 70 m (2. OG) von der westlichen Grenze des 
Plangebietes wird der Orientierungswert eingehalten. Zur Nachtzeit wird der Orientierungswert 
in den v. g. Bereichen um bis zu 13 dB(A) überschritten. Ab einem Abstand von rund 75 m 
(EG), 80 m (1. OG) bzw. 86 m (2. OG) von der Grenze des Plangebietes wird der Orientie-
rungswert eingehalten. 
 
Zur Einhaltung der Orientierungswerte werden daher passive Schallschutzmaßnahmen vor-
geschlagen, da ein aktiver Schallschutz grundsätzlich nicht in Frage kommt bzw. nur in unter-
geordneter Weise am Gebäude städtebaulich zu vertreten ist. Zu den passiven Schallschutz-
maßnahmen zählen insbesondere Schallschutzfenster und schallgedämmte Lüftungen. Zu-
dem wird eine entsprechende Raumanordnung in den Gebäuden empfohlen. Auch für die  
Außenbereiche der Grundstücke werden entsprechende Empfehlungen ausgesprochen, u.a. 
auch die Verlängerung einer Gebäudewand im Bereich von Terrassen. 
 
Genauere Aussagen zum Schutz vor Verkehrslärm sind dem beigefügten Gutachten zu ent-
nehmen und erfolgen auch im Zuge des zugehörigen Aufstellungsverfahrens für den Bebau-
ungsplan Nr. 76a. Nach einem Gespräch mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW Anfang 
Januar 2021 zeichnet sich ab, dass womöglich die Geschwindigkeit auf der L 510 im Bereich 
des Plangebietes auf 50 km/h reduziert werden kann. 
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Gewerbelärm, Störfallbetriebe 
 

Weitere Geräuscheinwirkungen, die für das geplante Wohngebiet zu beachten sind, gibt es 
nicht. Im näheren Umfeld gibt es ein Autohaus und eine Lackiererei. Diese haben lärmtech-
nisch keine Relevanz für das geplante Baugebiet. Direkt südlich an das Plangebiet angren-
zend befindet sich die Ausstellungsfläche des Autohauses, die ebenfalls für das geplante 
Wohngebiet unkritisch ist. Sollte es auf dieser Fläche zu einer Nutzungsänderung kommen, 
z.B. die Errichtung einer Werkstatt oder einer Reifenmontage, wäre hierfür Planungsrecht zu 
schaffen, dass die Belange des Wohngebietes zu beachten hat. Auf dem Grundstück Alten-
berger Straße 196 befindet sich eine größere Gaststätte, die auch Außengastronomie betreibt. 
Diese hält jedoch die Richtwerte zur unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung ein. 
 
Weitere ggfs. störende Betriebe im Umfeld des Änderungsbereiches sind nicht bekannt. 
 
Beim nächstgelegenen Störfallbetrieb handelt es sich um einen Chemikalienhandel am Schop-
penkamp. Der Abstand zu diesem Betrieb beträgt ca. 1.000 m Luftlinie. 
Damit wird der angemessene Abstand von rund 620 m zu diesem Betrieb eingehalten. 
 
Geruchsimmissionen 
 

Innerhalb des für Geruchsbetrachtungen relevanten Radius von 600 m um das Plangebiet   
befindet sich in östlicher Richtung die landwirtschaftliche Hofstelle Wilmsberg 3. Auf dieser 
Hofstelle findet vornehmlich Schweinehaltung mit über 1.700 Tieren statt, wobei der in 2011 
fertiggestellte Ferkelstall mit 1.400 Tieren bereits außerhalb des genannten 600 m-Radius 
liegt. In einer Entfernung von 1.200 m (östlich bzw. südöstlich) vom Plangebiet gibt es zudem 
die Hofstellen Wilmsberg 18 und 20, wo ebenfalls größere Tierhaltung betrieben wird. 
Die beschriebenen Entfernungen lassen vermuten, dass im Hinblick auf Geruchsimmissionen 
grundsätzlich von ausreichenden Abständen zwischen der angedachten Wohnnutzung im 
Plangebiet und landwirtschaftlichen Betrieben auszugehen ist. 
Nach Rücksprache mit dem Umweltamt des Kreises Steinfurt im Januar 2021 ist jedoch für 
eine Einschätzung, ob die zulässigen Immissionswerte für Geruch eingehalten werden, ein 
Geruchsgutachten erforderlich. Dabei ist zu klären, welche Betriebe geruchlich mit mehr als 
2% der Jahresstunden auf das Plangebiet einwirken. 
Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass es aktuell Überlegungen zur Änderung des Bau-
gesetzbuches gibt. Ein Ziel der geplanten Änderung ist es, landwirtschaftlichen Betrieben mit 
zulässigerweise errichteten baulichen Anlagen zur Tierhaltung weitere Bebauungsmöglichkei-
ten zu eröffnen; zum Zwecke der Verbesserung des Tierwohls sollen Stallungen erweitert oder 
neu gebaut werden können, ohne dass dabei die Zahl der Tierplätze erhöht wird. 
 
Weiterhin gibt es südlich des Plangebietes (Abstand gut 200 m) auf dem Grundstück Laer-
straße 3 einen Lackierbetrieb. Auch gibt es auf der Westseite der Altenberger Straße (Haus-
nummer 196) eine Gaststätte mit großem Gastraum. Bisher ist hier trotz der unmittelbaren 
Nähe zur bestehenden Wohnnutzung von unzumutbaren Belästigungen (Lärm und Geruch) 
nichts bekannt, jedoch empfiehlt das Umweltamt des Kreises Steinfurt auch diese beiden Be-
triebe in dem zu erstellenden Geruchsgutachten zu berücksichtigen. 
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Insgesamt ist davon auszugehen, dass mit unzumutbaren Geruchsbelästigungen für die 
Wohnnutzung im Plangebiet nicht zu rechnen ist bzw. eventuell notwendige Maßnahmen um-
gesetzt werden können. Aufgrund der Ist-Situation und der gegebenen Abstände zu den be-
schriebenen Betrieben wird jedoch von einer Verträglichkeit des Vorhabens ausgegangen. 
Dies muss das Geruchsgutachten aufzeigen, dass im Zuge des zugehörigen Aufstellungsver-
fahren für den Bebauungsplan Nr. 76a „südlich Eichenallee“ erstellt wird. Nach aktueller Zeit-
planung ist davon auszugehen, dass zum Änderungsbeschluss für dieses Verfahren die Er-
gebnisse des Geruchgutachtens vorliegen und redaktionell eingearbeitet werden können. 
 
 
4.5 Klimaschutz 
 
Mit den Novellen des Baugesetzbuches der letzten Jahre ist auch der Aspekt des Klimaschut-
zes in die Gesetzgebung aufgenommen worden. Demnach sollen die Bauleitpläne dazu bei-
tragen, den Klimaschutz und die Klimaanpassung in der Stadtentwicklung zu fördern (vgl. 
§ 1 (5), Nr. 2 BauGB). 
 
Mit der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes bzw. der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 76a werden keine konkreten Klimaschutzziele verfolgt. Jedoch sind auch bei dieser Pla-
nung die Aspekte des Klimaschutzes berücksichtigt. 
 
Ein Aspekt des Klimaschutzes ist die Reduzierung des Energieverbrauchs, insbesondere bei 
Gebäuden. Da seit dem 01.01.2016 die neue Energieeinsparverordnung in Kraft getreten ist, 
müssen bei Gebäuden seither höhere energetische Anforderungen erfüllt werden. Insbeson-
dere bei Neubauten sind eine weitere Senkung des Energiebedarfs um 25 % bei der Anlagen-
technik und eine um 20 % verbesserte Wärmedämmung erforderlich. Die Errichtung der vor-
gesehenen Wohngebäude erfolgt somit nach den neuesten energetischen Standards, womit 
ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird. Zudem wird geprüft, ob bei der Versorgung des 
Gebietes mit Wärme, die Einrichtung eines BHKW möglich ist. Hinsichtlich des Verkehrs wird 
überlegt, einen festen Stellplatz für ein Car-Sharing-Fahrzeug vorzusehen. Damit können    
Flächenversiegelungen für Stellplätze und auch die Emissionen reduziert werden. Für die   
Entsorgung des Gebietes ist ein Trennsystem vorgesehen. 
 
 
 
4.6 Bodenschutz 
 
Im Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten des Kreises Steinfurt ist für das 
Plangebiet der 79. FNP-Änderung keine Altlasten- bzw. Altlastenverdachtsfläche verzeichnet. 
 
Nach der Karte der schutzwürdigen Böden NRW befindet sich im Plangebiet der 79. Änderung 
des Flächennutzungsplanes kein schützenswerter Boden. Ein solcher Bereich grenzt an den 
Wilmsberger Weg, weiter östlich des Plangebietes an. Dort ist aufgrund seiner Archivfunktion 
schützenswerter Plaggenesch vorzufinden. 
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4.7 Schutzgut Fläche, Standortalternativen 
 
Die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes sieht die Entwicklung eines Wohngebietes auf 
einer bislang ackerbaulich genutzten Fläche vor. Diese Fläche ist jedoch im Regionalplan als 
sog. ASB ausgewiesen (s. Kapitel 2.1) und auch schon größtenteils als Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung Autohäuser dargestellt (s. Kapitel 2.2). Somit ist die bauliche Entwick-
lung dieser Fläche bereits seit längerer Zeit vorgezeichnet. 
 
Die Kreisstadt Steinfurt verfolgt ebenfalls schon seit längerer Zeit das Ziel der Innen- bzw. 
Nachverdichtung. So werden primär größere Freibereiche, aber auch Baulücken innerhalb der 
beiden Ortslagen bebaut, soweit dies die Verhältnisse (Städtebau, Frischluftschneisen, Eigen-
tum) zulassen. Diese Potenziale sind jedoch weitgehend ausgeschöpft, so dass nun nach   
Jahren wieder eine moderate Ausweisung einer Baufläche im bisherigen Außenbereich erfolgt. 
 
So wurde in Borghorst zuletzt in 2014 eine größere Fläche von 2,7 ha erschlossen, wobei es 
sich aus städtebaulicher Sicht eher um einen Lückenschluss gehandelt hat. In 2016 wurden 
am östlichen Rand der Ortslage neue 25 neue Bauplätze ausgewiesen. In Burgsteinfurt wurde 
letztmalig 2014 auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche Bauland geschaffen. 
 
Mit der vorgesehenen Bauleitplanung wird seitens der Kreisstadt Steinfurt die Intention ver-
folgt, den südlichen Bereich von Borghorst langfristig als attraktiven Wohnstandort zu erhalten 
und weiter zu entwickeln. Der Planbereich ist schon heute von Bebauung tangiert und stellt 
somit eine städtebaulich verträgliche Arrondierung des Siedlungsrandes dar. Standortalter-
nativen zur Entwicklung eines Wohngebietes in der gewünschten Quantität und Qualität       
stehen, wie zuvor beschrieben, aktuell nicht zur Verfügung. 

 
Zwar wird im Innenstadtbereich nunmehr die letzte große Gewerbebrache entwickelt, jedoch 
sind auf dieser Fläche vorrangig Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in unmittelbarer Nähe 
zum Krankenhaus vorgesehen. Die dort ebenfalls noch geplante Wohnnutzung wird in Form 
des Geschosswohnungsbaus realisiert. Dies kann jedoch nur einen Teil der Nachfrage decken 
und auch nur einen Teil der nachgefragten Wohnform. 
 
Ansonsten stehen im Innenbereich keine größeren Flächen mehr zur Verfügung, so dass dort 
nur noch ganz vereinzelt weitere Wohngebäude entstehen, wobei auch immer die Eigentums-
verhältnisse zu berücksichtigen sind. 
 
Die bisher angedachte Entwicklung eines „Autostandortes“ soll nicht weiterverfolgt werden. 
Vielmehr soll auf dieser, schon seit 10 Jahren für eine Bebauung vorgesehenen Fläche ein 
attraktiver Stadteingang entwickelt werden. Es erfolgt nun neben der stadtgestalterischen Auf-
wertung gegenüber einem Gewerbegrundstück auch die Entwicklung der Fläche mit einer 
stark nachgefragten Nutzung. 
 
 
4.8 Denkmalschutz 
 
Im Plangebiet der 79. FNP-Änderung sind derzeit keine Bau- und Bodendenkmäler vorhan-
den. Auch in der näheren Umgebung des Plangebietes sind keine Bau- und Bodendenkmäler 
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bekannt. Somit ist die 79. FNP-Änderung eine Beeinträchtigung von Baudenkmälern auch in 
Bezug auf Blickbeziehungen und Fernwirkungen nicht zu erkennen. Belange des Denkmal-
schutzes werden somit nicht berührt. 
 
Sollten bei Bodeneingriffen dennoch Bodendenkmäler entdeckt werden, ist dies der Kreisstadt 
Steinfurt und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archäologie für Westfalen, gemäß 
§§ 15 + 16 Denkmalschutzgesetz NRW unverzüglich anzuzeigen. Ein entsprechender Hin-
weis wird in die Planzeichnung des künftigen Bebauungsplanes Nr. 76a aufgenommen wer-
den. 
 
 
 
Aufgestellt: 
Steinfurt, 04.02.2021 
Az.: III / 61-26-09 / BO76a / AS-Wer 
 
 
 
Kreisstadt Steinfurt 
Die Bürgermeisterin 
Im Auftrag 
 
 
gez. Werning 
- Sachbearbeiter Stadtplanung, Stadtteil Borghorst - 

 
 
Anlage: 
- Umweltbericht, Teil B der Begründung 


